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DIE VORGÄNGE IN ATHEN
NACH DEM STURZ DER VIERHUNDERT

Über die Ereignisse, die sich in Athen im Jahre 411 nach
dem Stnrz der Oligarchen abgespielt haben, sind wir nur
sehr mangelhaft nnterrichtet.· Das liegt daran, daß Thuky~

dides unmittelbar, nachdem er das Ende der Vierhundert
und die Einsetzung der Fünftausend berichtet hat, sidlsofort
den Vorgängen auf dem kleinasiatisdlen Kriegsschauplatz zu·
wendet, in deren Mitte dann das achte Buch plötzlidl abbricht:
bei dem Interesse, das der Schriftsteller der neuen Verfas~

sung entgegenbrachte (VIII 97,2), wäre er wohl sicher im Ver·
lanf der Darstellung noch einmal auf die inneren Verhältnis
se in Athen zurückgekommen. Inschriftliche Zeugnisse be~

sitzen wir außer dem Dekret für Pythophanes (IG II'I, 12 vgl.
111, 297), über das noch später zu reden sein wird, anch nicht.
Allerdings hat Ad. Wilhelm den Beschluß der Athener IG 12,

105 = Ditt. Syll.3 104, iu dem von einer Flottenausrüstnng
und König Archelaos von Makedonien die Rede ist, durch
Ergänzung des Archontennamens Theopompos dem Jahre 411
zugewiesen (Jahreshefte d. österr. Inst. XXI/II, 1924, 123 ff).
Allein in seinen Financial Documents (1932, 109) hat Meritt
gezeigt, daß anstelle des Theopompos aUf>.h der Name des
Antigenes (407/6) eingesetzt werden kann und daß sich der I
Inhalt des Dekrets ebenso gut den Ereignissen des Jahres
vor der Arginusenschlacht anpassen läßt. Die Sache ist also
zunächst mindestens unentschieden, und so bleibt uns nur
der Bericht des Ps. Plutarch im Leben der. zehn Redner
über den Prozeß, dem Antiphon zum Opfer fiel. Nun er
fahren wir aus dem Ende des von Plutarch angeführten Volks~

beschlusses p. 834 b, daß dem Verfahren gegen .Antiphon nnd
Genossen bereits' ein anderes gegen den früher ermordeten
Phrynichos voraufging, das ebenfalls mit dessen Verurteilung
endete. Allein eine absolute Zeitbestimmung ergibt sidl auch
daraus nicht, und S9 nehmen die meisten au, daß diese Pro
zesse in den Winter 411/10 fallen, was ja zunächst audl als das
Natürlichste erscheint. Dabei aber gerät man ins Gedränge
mit einem anderen Volksbeschluß IG P, 59 = Ditt. Syll.3108,
in dem der Mörder des Phrynichos, Thrasybul von Kalydon,
belobt und mit einem goldenen Kranze geehrt wird. Dieser
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Beschluß ist nämlich wie die Eingangsformel zeigt, erst im
Jahre des Glaukippos 410/9 unter der Hippothontis, die da
mals die 8. Prytaule bekleidete, d. h. im März 409 gelaßt
worden, und mit Recht hat Dittenberger daran Anstoß ge.
nommen, daß die Belohnung erst 19 Monate nach der Tat
erfolgt sei (not. 4.).

Nun sclleint es anf den ersten Blick, als ob wir ein sehr
einfaches Mittel hätten, die Zeit des Prozesses genau zn be.
stimmen: Ps. Plutarch hat nämlicll aus der Sammlung des Kra
teros, vermutlich durch einen Mittelsmann, den Ratsbeschluß,
erhalten, durch den die Fahnduug gegen Antiphon, Ardle
ptolemos und Onomakles angeordnet wird. Nach der Ein
gan'gsformel fäHt der Beschluß uoch unter Theopompos, aber'
hinter dem Namen des Archonten fehlt die zur genauen Zeit
bestimmung nötige Angabe der den Vorsitz führenden Phyle
und ihrer Stelle in der Reihenfolge, wie zuerst Schoemann de
comit. Athen. p. 132 bemerkt hat: er glaubte, daß die hetref.
fende Angabe durch die Schuld des Abschreibers ausgefallen
sei. Andere wie Ferguson (Class. Philol. XXI, 1926, S. 72 ff.)
und auch Wilhelm (a.a.O. S. 143) nehmen an, daß nach dem
Namen des Epistates die Namen der anderen vier Prohedroi
gestanden hätten, wie sie in dem Dekret des Pythophanes
durch Wilhelm hergestellt worden sind; diese aber als eine
Art "quasi prytanys", seien in der Abscluift des Beschlusses
der Kürze wegen fortgelassen. Dem aber widerspridlt, wie
schon Wilcken (S. Bel'. Berl. Akad. 1925, S. 58) durdlaus rich
tig erkannt hat, die genaue Angabe des Tages Ilu'! Kai elKO
<lTJ) Tfi<;; rrpuTavEia<;;. Es scheint also nichts übrig zn bleiben
als mit Schoemann eine Lücke anzunehmen, und das habe
icll früher auch getan, aber dabei übersehen, daß es aller·
dings eine Voraussetzung gibt, unter der die Eingangsformel
nicht nur vollständig sondern auch sehr genau ist: wenn man
nämlich annimmt, daß in den nach dem Sturz der Vierhun
dert doch verbleibenden zehn Monaten des Jahres 411/10 die
Reihenfolge der l?hylen nicht mehr durchs Los bestimmt ward,
sondern daß sie in dee offiziellen Reihenfolge als Vorsitzende
amtierten, was ja bei der durchgeheuden Abneigung gegen
das Los, die die aristotelischen Dokumente aufweisen, nicht
unwahrscheinlicll ist. Alsdann ergibt sich folgendes: da der
€1TtO"TUTll<;; regelmäßig aus der amtieremlen Phyle genommen
wird und da dieser Q'>lAoO"'tpaTo<;; TTannVEU<;; so mit TayloF
statt des hss. TTEnnVEU~ mit seinem Demos Palleile der
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Antiochis angehört, so war die amtierende Phyle die Anti
ochis, d. h. die letzte in der offiziellen Reihenfolge. Und da
ferner in den zehn Monaten der Herrschaft der Fünftausend
die Dauer der einzelnen Prytanien sich so ziemlich mit der
Dauer der Monate gedeckt haben muß, so ist der Ratsbe
schluß gegen Antiphon nnd Genossen am 21. Skirophorion,
d. h. also Ende Juni oder Anfang Juli 410 gefaßt worden.
Nun vergingen mit der Fahndung selbst sicher Wochen, ja
vielleicht Monate, ehe man sich entschloß, auf die Ergreifung
des Ünomakles zu verzichten und gegen Antiphon und Armep
tolemos allein vorzugehen. Außerdem kam der Prozeß ge
gen Phrynirhos dazwischen, in dem dessen Umtriebe in Sa
mos, die <l>puvlXou naAC!lO"JlaTa (Aristoph. Ran. 689) aufgedeckt
wurden, wozu sicherlich ein bedeuteudes Material von Zeugen
nötig war, so daß das Verfahren gegen Antiphon kaum vor
Ende 410, vielleicht erst Anfang 409 eröffnet wurde. Damit
verschwindet die S{~hwierigkeit mit dem EhrenbeschluJ3 für
Thrasybul von Kalydon: wenn der Prozeß gegen Phrynichos
erst gegen Ende 410 zur Verhandlung kam, so kann das
Ehremlekret für seinen Mörder ganz gut erst ein paar Mo
nate später erfolgt sein, zumal dieser Beschluß nicht der erste
war, der zugunsten Thrasybuls gefaßt ward. Hierzu vergleiche
man den Artikel Phrynichos 2 in dem XX. Bande von Pauly
Wissowa, R. E. S. 907 ff.

Nun ZUln Dekret für Pythophanes (IG 112, 12; vgI. I, 297),
dessen Herstellung dem Scharfsinn Adolf Wilhelms verdankt
wird (österr. Jahresh. XXI/lI, 147). Der Stein, auf dem es
verzeichnet ist, enthielt drei Beschlüsse: von dem ersten sind
nur wenige unzusammenhängende Buchstaben am Schlusse,
yon dem dritten ist nur die Eingangsformel erhalten, aus
der sich ergibt, daß es sich um einen Ratsbeschluß aus dem
Jahre 399/98 handelt. Dagegen fällt der mittlere, ebenfalls
ein Ratsbeschluß, noch in die Zeit des Peloponnesischen Krie
ges, als das attische Reich noch ungebrochen dastand (ZI. 23)
und handelt von einem gewissen Pythophanes ans Karystos,
der als npoEEvo~ KaI EUEP"'fET'l~ bezeichnet wird (ZI. 9- 10.).
Zunächst wird verfügt, daJ3 ein früherer Volksbeschluß, TO
\jJt1lplO"IlU TO npou\jJl1lplO"/J.EVOV, nach Wilhelms sehr warscheiu
licher Vermutung (S. 141) die Verleihung der Proxenie auf
gezeichnet und auf der Burg aufgestellt werden soll KaI KUT{1

flE[Val EJlnOAu. Dann folgt eine Lü("ke vou vier Buchstaben,
.die man alleufalls durch (lKpOnOA€1 statt nOhEl ausfüllen könnte,



Die Vorgänge in Athen naCh dem Sturz der Vierhundert 27

was aber Wilhelm S. 151 als dem Brauch der Zeit widerspre
chend bezeichnet. Er nimmt vielmehr an, daß die Lihke ab
sichtlich gelassen ist, um das Folgende als eint' Einlage aus
dem friiheren Beschluß zu bezeichnen. Ich möchte lieber
die Lücke durch Ta bE ergänzen, so daß das Folgende Ta bE
XP~Il11Tll bis ZL 26 als eine weitere Vergünstigung fiir Pytho
phanes erscheint, die ihm zu der Aufzeichnung des früheren
Beschlusses hinzugewährt wird und auf demselben Stein ver
merkt werden soll rrpOO'UVlll[PUljJlltbE Kai Tobe TO ljJ. ZL 26 ff.
Weitaus das Wichtigste ist nun aber die Eingangsformel, in
deren Trümmern Wilhelm den €TItO'T<lTTj<;; und die vier rrpoe
bpOl entdeckt hat, die anstelle deI' amtierenden Phyle genannt
werden, was genau einer Bestimmung in der sogenannten Zu
kunftsverfassung des Aristoteles ('ASrr. 30,4) entspricht. Dar
·aus hat Ferguson in -der Class. Philology XXVI, 72 Er. den
Schluß gezogen, daß das vorliegende Dekret in die Zeit un
mittelbar nach dem Sturz der Vierhundert gehöre; {lamals
wäre unter dem Regiment der Fünftausend die sogenannte
Zukunftsverfassung des Aristoteles wirklich in Kraft getre
ten, wohin auch noch andere Anzeichen deuten sollen. Es
ist klar, daß dies dem, was ich oben über das Ratsdckret
gegen Antiphon und Genossen ausgefüln:t habe, völlig wider
spricht, deun es wäre natürlich ganz unwahrscheinlich, daß
·der neue Rat nnter den Fünftausend zunächst unter dem
Vorsitz der rrpoebpol getagt, später aber den alten weehseln
den Vorsitz der Phylen wieder eingefiilut hätte. Allein Fer
gusons Schluß ist ja keineswegs zwingend. Ebenso gut mög
lich und vielleicht sogar wahrscheinlicher ist es, daß der Rat
der Vierhundert, der selbst eine Neuerung war, sich sofort
eine neue Geschäftsordnung mit den fünf Prohedroi gegeben
hat und daß diese von ihm eingeführte Bestimmung dann in
,der Zukunftsverfassung Aufnahme gefuuden hat. Mit anderen
Worten, ich nehme au, daß der mittlere, anf dem Stein ver
zeichnete. Ratsbeschluß von, den Vierhundert selbst gefaßt
ist, und daß Pythophanes nehen der Aufzeichnung dcl'! frü
heren Beschlusses auch weitere Vergünstigungen für sein
Vermögen und seinen Handel erhielt. Vermutlich war er
,~iner der Karystier. die nach Thuk. VIII 69, 3 den Vierhun
dert zuhilfe kamen und der nun dafür seine Belohnung he
kam. Der einzige Einwand, der sich dagegen erhehenläßt,
ist schon von Ed, Meyer in den Forschungen II 4.30, A. 2 gel
tend gemacht worden. Er meint, es sei sehr unwahrschein-
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lieh, daß ein von den Vierhundert erlassenes Dekret im Jahre'
399/8 neu aufgezeichnet und durch weitere Beschlüsse er
gänzt worden sei. Aber ob sämtliche Beschlüsse der Vierw
hundert später für ungültig erklärt worden sind, wissen wir'
nicht, und im J. 399/8 nach der großen Reform unter Eukleiw
des, deren oberster Grundsatz das fJfJ fJV!'J(}UKllKElV war, wird
man einem sonst verdienten Manne in dieser Hinsicht sicher
keine Schwierigkeiten bereitet haben. Übrigens fällt noch ein
anderer Punkt in der Beweisführung Fergusons weg: wenn er
betont, daß sowohl in dem Dekret für Pythophanes wie in
dem Beschluß gegeu Antiphon und Genossen der Rat ganz:
selbständig handle und uicht bloß als couucil, sonderu als',
council and assemhly auftrete, so gilt das nur für den ersten
Fall, im zweiten kaun der Rat sehr wohl im Auftrage des'
Volkes gehandelt haben (Lipsius Au. Recht, 184. 206). Somit
bleiben von Fergusons Beweispunkten nur zwei übrig: ein-
mal der von der demokratischeIi Staatsordnung abweichende
Umstand, daß in dem Antiphondekret Epistates und Gramma
teus derselben Phyle entnommen sind, und zweitens die schon
von Ed. Meyer erkannte Ersetzung der Kolakreten durch die
Hellenotamien (Forsch. H, 137; G. d. A. IV, 590 ff.). Darauf
aber allein die Anuahme zu begründen, daß die aristotelische
Zukunftsverfassung tatsächlich unter den Fünftausend ins
Leben g~treten sei, erscheint doch einigermaßen gewagt.

Der Sturz der Vierhundert war der Sieg der Gemäßigten
unter Theramenes über die Ultras, denen der geschickte Zusatz-'
antrag des Peisandros auf der Kolonosversammlung die Madlt
in die Hände gespielt hatte; er war sonach ein Vorgang inner-
halb der oligarchischen Partei und deswegen hören wir auch
nichts von sich daran anschließenden Strafverfolgungen und
Prozessen. Einige VOll denen, die sidl besonders bloßgestellt
hatten, gingen in die Verbannung: die meisten, darunter Antiw
phon, Archeptolemos und auch wohl Onornakles blieben unbe,..
ht'lligt in Athen. Über die Art, wie die Fünftausend ihr'
Regiment geführt haben, besitzen wir nur die kargen Be
merkungen bei Thuc. VIII 92 die er vielleicht später ergänzt
hätte (Wilcken S. 54); nicht einmal das wissen wir genau, ob
der neue, an Stelle der Vierhundert gewählte Rat aus 400,
Mitgliedern bestanden hat, wie Beloch meint (GO 11 2 993.
2, 314) oder ob man auf die Forderung des Alkibiades hin
(Thuc. VIII 86, 1) wieder den alten Rat der Fünfhundert
einsetzte, wie Ed. Meyer vermutet (G. d. A. IV 599): der
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.Ausdruck der Eingangsformel im Dekret des Demophalltos
Jbei Andoc. I, 96 läßt heide Deutungen zu. Lange freilich hat
"die Herrschaft der Gemäßigten nicht gedauert, weil ihr äus
,;sere Erfolge versagt bliehen. Der Versuch, wenigstens das
Jehenswichtige Euboia zurückzugewinnen, der gleich nach dem
'sturz der Vierhundert gemacht ward, schlug ahermals voll
:ständig fehl (vgL Xen. Hell I 1, 1 und Hatzfeld in Melanges
Desrousseaux, S. 211-:-217); wiederum hlieb der spartanische
Admiral Sieger, obwohl er den größten Teil seiner Schiffe

.:nach dem Hellespont hatte abgebeu müssen. Und nun er

.sdlien bald nachher von der Front im Hellespont Thrasylos, um
Verstärkung zu erbitten, einer der entschlossensten Partei
gänger der alten, unbeschränkten Demokratie, der den Front
geist mitbrachte und durch seine Berichte über die letzten Er
folge den gesnnkenen Mut der Demokraten wieder aufrichtete.

;'Schon bei den Feldherrnwahlen im Februar zeigte sich der
:Erfolg: neben den Führern der Gemäßigten, Theramenes
und Aristokrates, ward Thrasylos gewählt, der dann das in
ihn gesetzte Vertrauen des Volkes glänzend rechtfertigen
·:sollte, als er Agis unter den Mauern der Stadt zum Rückzug
:'zwang (s. auch Hatzfeld, Revue etud. ane. 40, 113). Thera
;menes muß eingesehen haben, daß die Partie verloren war:
jetzt galt es einen Ansgleich zu finden, der den reibungs
losen Ühergang von der gemäßigten zur unbeschränkten De
mokratie und den bisherigen Führern das Leben sicherte. Er
:.;gelang auch, aber nur um einen hohen Preis: die Köpfe der
..extremen Oligarchen, die noch in Athen geblieben waren und
,die jetzt der Demos forderte, mußten fallen und Theramenes

.~bat. nicht gezögert, den Preis zu zahlen. Das war gemeiner
'Verrat, und um der Erregung darüherzu entgehen, setzte
.er es durch, daß er und nicht Thrasylos, ohwohl dieser den
(Auftrag dazu hatte, im Frühjahr 410 mit dem Verstärkungs
~eschwadernach dem Hellespont abging. Nun war der Weg
'frei für die alte Demokratie; sie hat noch vor Ende des
.Jahres 411/10 die Ablehnung der spartanischen Friedensge
:sandschaft nach Kyzikos nnd die Einleitung des Verfahrens
.;gegen Antiphon und Genossen durchgesetzt.

Theramenes ist dann draußen an der Front gehliehen : er
-wurde noch zweimal zum Feldherrn gewählt, scheint sich
caber mit untergeordneten Stellen begnügt zu haben (Xen.,
Jlell. I 1,22 u. Hatzfeld a.a. O. 122); er wußte wohl warnm.
1n der Arginusenschlacht ist er einfacher Trierarch; damals
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hat er noch die Genugtuung gehaht, seinen Gegner von 411/10
Thrasylos im Feldherrnprozeß zur Strecke zu bringen; daß
auch sein alter Genosse Aristokrates mit daran glauben mußte,
hat ihm wohl nicht viel ausgemacht. Politisch tritt er dann
zurürk; erst die nach der Schlußkatastrophe bei Aigosposta
moi beginnende oligarchische Reaktion brachte ihn wieder
an die Macht und nun hat er 404 noch einmal dasselbe Spiel
versucht wie sieben Jahre vorher. Aber diesmal hatte er
Kritias gegen sich, der nichts vergessen hatte, weder die Vor
gänge von 411, noch die JudasroUe, die Theramenes das
Jahr darauf gespielt hatte, und so bezahlte er den Versuch
mit dem Leben.

Berlin Thomas Lenschau

IUPPITER UND DIE RÖMISCHEN
WEINFESTE

Zu den ungeklärten Fragen um den höchsten römischen
Staatsgott gehört bekanntlich die Erscheinungsform des vor
kapitolinischen Iuppiter; während nach dem Epochenjahr 509
zumindest die großen Linien seiner Geschichte wenigstens
einigermaßen übersehbar sind, ruft die Gestalt des Iuppiter
vor dem Antritt der Herrschaft über Rom und die Weh
immer wieder die Forscher auf den Plan. Es ist jene Ge
stah, die auch schon für den Römer klassischer Zeit sehr
wenig greifbar war und in der dichterischen Nachempfin
clung Vergils uach aUen Seiten ihren besten und treuesten
Ausdruck gewonnen hat (Aen. VIII 347 H.).

Es darf zunächst als sicher gelten, daß Iuppiter seinem
Namen und seinem ·Wesen nach uralter indogermanischer
Himmelsgott ist, den die Einwanderer mit nach Italien brach
ten; das ist nnbestreit~ar, wenn aucll nicht unbestritten; J.
B. Hofmann hat nocll kürzlicll laut gewordene Zweifel an
dieser Tatsache entkräften müssen (LEWS s. v.luppiter) 1).

1) Dieser Auhat! ist kurz vor dem Kriege abgeschlossen und dem
Rhein. Mus. eingereicht worden. Ich lese in einem Urlaub die Aus
führungen E. Bickels (RhM 89, 1940, 12 H., bes. 36 H.) und die neuere
Ansicht F. Altheims (RhM 89, 151 f.), auf dic ich hiermit verweise.




